
Feuerbrand und seine Wirtspflanzen 

Räumliche Ursachen für den Feuerbrand 

Durch die Pflanzenkrankheit Feuerbrand kann die Existenz von Obstprodu-
zenten bedroht werden. Gartenbewirtschafter können mithelfen, indem 
sie in der Nähe von Obstanlagen auf die Pflanzung von Feuerbrandwirts-
pflanzen verzichten. Einige Kantone haben über die Bundesregelung hinaus 
für weitere Wirtspflanzen Pflanzverbote eingeführt. 

Schutzobjekt 
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Rund 90 Prozent der in der Schweiz 
verkauften Äpfel werden hier auch 
produziert. Neben dem Vorteil kurzer 
Transportwege ist die Schweizer Apfel-
produktion ein Vorzeigebeispiel für in-
tegrierte Produktion in Europa. Gezielt 
wird von vielen Obstproduzenten nütz-
lingsschonender Pflanzenschutz prak-
tiziert. Wer diese Apfelproduktion un-
terstützt, sieht schnell ein, dass sich die 
Massnahmen gegen Feuerbrand lohnen. 

Externe Einflüsse auf die 
Befallsstärke 
Feuerbrand wird durch Bakterien (Qua-
rantäneorganismus gemäss Pflanzen-
schutzverordnung) verursacht. Diese 

überwintern in befallenen Wirtspflan-
zen, wo sie Risse und Wucherungen in 
der Rinde verursachen. Bereits vor der 
Blüte der befallenen Pflanzen beginnen 
sich die Feuerbrandbakterien zu ver-
mehren. Die Bakterien treten in Form 
von Schleim aus den Wucherungen aus 
und können durch Wind und Regen 
verbreitet werden. Auf diesem Weg wer-
den in erster Linie Jungtriebe von Wirts-
pflanzen in der näheren Umgebung 
infiziert; meistens jedoch sind es blü-
tenbesuchende Insekten wie Schwebe-
fliegen, die die Feuerbrandbakterien in 
die Blüten von weiteren Wirtspflanzen 
übertragen. Einmal dort angekommen, 
sorgen vor allem die Bienen für eine ef-
fiziente Verteilung von Blüte zu Blüte. In 
der Blüte braucht es sehr viele Bakteri-
en, damit sie in die Pflanze eindringen 
können. Nur bei guten Wetterbedin-
gungen findet eine entsprechende Ver-
mehrung statt. Dies ist der Fall, wenn 
das Thermometer während mehrerer 
Stunden pro Tag deutlich über 18 Grad 
klettert und in der Blüte Feuchtigkeit 
vorhanden ist. Doch je mehr befallene 
Wirtspflanzen es in der Umgebung hat, 
desto eher kommt es auch bei weniger 
optimalen Feuerbrand-Bedingungen 
zu Infektionen. 

Vorgehensweise in der Nähe grosser 
Kernobstbestände 
Viele Feuerbrandwirtspflanzen, hier in 
erster Linie Zierpflanzen, treten in der 
Befallsstatistik kaum in Erscheinung. 
Beim Feuerbusch (Chaenomeles) bei-
spielsweise liegt dies sicher am frühen 
Blühzeitpunkt, der sich nicht mit dem 
der Kernobstblüte überschneidet. An-
dere Wirtspflanzen gibt es zahlenmäs-
sig viel weniger als z.B. Weissdorn und 
Kernobst. Einige Zierpflanzen sind sehr 
robust, so dass sie bei Befall nicht sofort 
eingehen. Viele Leuten ist daher nicht 
verständlich, warum auf diese Zierpflan-
zen verzichtet werden sollte. Allerdings 
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bedeutet Robustheit nicht, dass es kei-
ne Infektionen geben kann; die Krank-
heit schreitet im Holz einfach nicht so 
schnell voran. Diese Pflanzen können 
ebenso Träger des Bakteriums sein. Des-
halb können auch robuste Wirtspflan-
zen für eine nahegelegene Obstanlage, 
Baumschulparzelle oder einen Hoch-
stammobstgarten ein Risiko darstellen. 
Bleibt der Befall unentdeckt, kann das 
Bakterium im nächsten Jahr beispiels-
weise auf Weissdorn übergehen. Dessen 
Blütezeit überschneidet sich mit der von 
Apfel und Quitte. Über mehrere Jahre 
kann sich so ein hoher Feuerbranddruck 
aufbauen. Dieser Sachverhalt gilt auch 
für die derzeit sehr beliebten Birnenar-
ten wie die Chinesische Birne (Pyrus cal-

leryana) oder die Weidenblättrige Birne 
(Pyrus salicifolia), auch wenn diese un-
bestritten sehr dekorativ sind. 

Die Pflanzverbote für Feuerbrand-
wirtspflanzen gehen nicht in allen Kan-
tonen gleich weit, da die Bedeutung der 
Kernobstproduktion und die Befallssi-
tuation verschieden sind. Existenzbe-
drohender Feuerbrandbefall in Obst-
anlagen ist im Kanton Zürich im Jahr 
2011 nur dann aufgetreten, wenn es in 
der näheren Umgebung unentdeckten 
Feuerbrandbefall auf Apfel-, Birnen-
oder Quittenbäumen in den Vorjahren 
gab. In solchen Fällen hilft nur noch die 
konsequente Entflechtung von Obstan-
lagen und umliegenden Wirtspflanzen-
beständen. 

Die Schutzobjektstrategie 
des Bundes 
Tritt Feuerbrand in einer Gemeinde ver-
einzelt auf - in diesem Fall spricht man 
vom Einzelherd ist das festgelegte 
Ziel, die Krankheit wieder auszurotten. 
Befallenen Pflanzen werden vernichtet. 
Tritt in einer Gemeinde über mehre-
re Jahre starker Feuerbrandbefall auf, 
wird die Gemeinde in die Befallszone 
umgeteilt, wo der Kanton die Massnah-
men gegen Feuerbrand bestimmt. Der 
Bund beteiligt sich in der Befallszone 
folglich auch nicht an den Kosten der 
Sanierungsmassnahmen. In Befallszo-
nen-Gemeinden können bedeutende 
Kernobstbestände als Schutzobjekt aus-
geschieden werden. Dieses besteht 
aus einem Kern (z.B. Obstanlage) und 
einem 500 Meter breiten Schutzgürtel. 
Hier werden intensivere Kontrollen und 
Massnahmen durchgeführt als ausser-
halb des Schutzobjektes. 

Nur robuste Apfelsorten können ge-
mäss neuesten Forschungsergebnis-
sen durch grosszügigen Rückschnitt 
(mindestens 40 cm hinter sichtbaren 
Symptomen) wieder bakterienfrei wer-
den. Anfällige Sorten beherbergen 
auch nach starkem Rückschnitt noch 
Bakterien, weswegen sie bei Befall 
zwingend gerodet werden müssen, um 
den Infektionsdruck auf den Kern des 
Schutzobjektes zu senken. Die kanto-
nalen Pflanzenschutzdienste können in 
Befallszonen-Gemeinden Schutzobjek-
te einrichtet. Auf den Internetseiten der 
kantonalen Pflanzenschutzdienste fin-
det man Verweise auf die entsprechen-
den Schutzobjektkarten. Besonders bei 
Grossprojekten von Neupflanzungen 
sollten diese Schutzobjektkarten un-
bedingt berücksichtigt werden, damit 
man nicht zusätzliche Wirtspflanzen in 
den Gürtel von Schutzobjekten pflanzt. 
Wenn auf diese Art alle mithelfen, kön-
nen Existenz bedrohende Feuerbrand-
befälle vermieden werden. 0 

Weitere Informationen unter: 
www.feuerbrand.ch 
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